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Amtliche Bekanntmachungen

Dienstzeiten Rathaus 
und Bauhof
Am Dienstag, den 17. Februar 2026 (Faschings-
dienstag) sind das Rathaus und der Bauhof ge-
schlossen. 

Um Beachtung wird gebeten.

Ortsdurchfahrt Wört 
gesperrt

Am Sonntag, den 15. Februar 2026, 
ist die Ortsdurchfahrt Wört wegen des 

stattfi ndenden Faschingsumzugs 
von ca. 11.00 bis ca. 18.00 Uhr 

für den Fahrzeugverkehr gesperrt.
Die Straßen werden nach dem Umzug 

verkehrssicher gereinigt.
Am Montag, 16. Februar 2026, 

erfolgt dann ein weiterer Reinigungsgang.
Die Anwohner können Flaschen 
und Umzugsmüll bereitstellen.

Die Kehrmaschine fährt an beiden Tagen, 
sofern es die Witterung zulässt.

Um Kenntnisnahme und Beachtung wird 
gebeten.

Sperrung der Gemeindehalle – 
Achtung, Änderung
Während der Faschingsferien ist die Gemeindehalle vom 
16. Februar 2026 bis einschließlich 22. Februar 2026 auf-
grund von Wartungsarbeiten vollständig gesperrt. 

Um Beachtung wird gebeten.

Öffentliche Zahlungsaufforderung
Die Hunde-, Grund- und Gewerbesteuerpfl ichtigen werden 
hiermit auf die am 15. Februar 2026 fälligen

Hundesteuern 2026
 Grundsteuerzahlungen 2026 und 

Gewerbesteuervorauszahlungen 2026
hingewiesen.
Bei Teilnehmern am Bankeinzugsverfahren wird die fällige 
Steuerrate unter Anrechnung vorhandener Gutschriften fäl-
ligkeitsgerecht abgebucht. 
Wir weisen in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, 
dass die Abbuchungen im SEPA-Lastschriftverfahren vorge-
nommen werden. Sie erkennen unsere Abbuchung an der 
Gläubiger-Identifi kationsnummer DE08ZZZ00000324872 
und der Mandatsreferenz (jeweiliges Buchungszeichen).
Steuerpfl ichtige, die nicht am Bankeinzugsverfahren teil-
nehmen, werden gebeten, die Zahlung rechtzeitig zu leisten.
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Gemeindeabgaben im 
Rahmen landeseinheitlicher EDV-Programme abgearbeitet 
werden und dass der fälligkeitsgerechte Zahlungseingang 
maschinell überwacht wird.
Die Berechnung von Mahngebühren und Säumniszuschlä-
gen erfolgt im Rahmen der auf gesetzlicher Grundlage ar-
beitenden Programme.
Die Gemeindekasse ist gesetzlich verpfl ichtet, bei verspätetem 
Zahlungseingang Säumniszuschläge und Mahngebühren, gem. 
§§ 240, 259 nach der Abgabenordnung (AO) zu berechnen.
Bei der Überweisung ist die Angabe des Kassenzeichens 
unbedingt erforderlich. Dadurch lassen sich Fragen und 
Missverständnisse vermeiden. 

GOA-Termine 

Müllentsorgung
13.02.2026 Bioabfuhr
18.02.2026 Hausmüll

Freiwillige Feuerwehr Wört
Hauptversammlung der JF Wört
Einladung zur Hauptversammlung am Mitt-
woch, den 25.02.2026, um 18.30 Uhr im Schu-
lungsraum des Gerätehauses Wört.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Berichte
4. Entlastungen
5. Sonstiges
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Gemeindebücherei Wört
Liebe Leserinnen und Leser, 
die Gemeindebücherei ist in den Faschings-
ferien am Freitag, 20.02.2026, von 15.00 bis 
17.00 Uhr geöffnet. 

Schöne Faschingsferien wünschen
Anita Gmeiner und Brigitte Vester 

Wahlscheinantrag bequem per Internet 
oder QR-Code

Zur Landtagswahl am 08.03.2026 können 
Wahlscheine neben den herkömmlichen Be-
antragungsarten persönlich oder schriftlich 
(Telefax, E-Mail) auch durch sonstige doku-
mentierbare Übermittlung in elektronischer 

Form beantragt werden (§ 19 Abs. 1 Landeswahlordnung).
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines  
Wahlscheines per Internet auf unserer Homepage  
www.gemeinde-woert.de an. Beim Aufruf des Links auf der 
Gemeinde Website erhalten Sie ein Erfassungsformular für 
Ihre Antragsdaten. Ihnen steht es offen, sich die Unterlagen 
nach Hause oder an eine abweichende Versandanschrift 
senden zu lassen.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch mit Ihrem 
Mobilgerät über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbe-
nachrichtigung aufrufen. Ihre Daten werden hier bereits ange-
zeigt, beim Familiennamen nur der Anfangsbuchstaben gefolgt 
von einem *. Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und bei Bedarf 
eine abweichende Versandanschrift. 
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Internet in 
eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen. Sollten Ihre 
Antragsdaten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeich-
nis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen Hinweis. 
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden Ihnen 
anschließend per Post zugestellt. 
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen haben, 
können Sie auch formlos per E-Mail an info@gemeinde-
woert.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall müs-
sen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen, Ihr Geburts-
datum und Ihre Wohnanschrift angeben. Bei Fragen zum 
Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an die Gemeinde 
Wört, Hauptstr. 104, 73499 Wört, Tel. 07964/90080, oder 
info@gemeinde-woert.de.

Satzung über die Erhebung der Grundsteuer 
und Gewerbesteuer (Hebesatzung)
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung und §§ 2 und 9 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg in Verbin-
dung mit §§ 1, 50 und 52 des Landesgrundsteuergesetzes für 
Baden-Württemberg und §§ 1, 4 und 16 des Gewerbesteuerge-
setzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Wört am 4.2.2026 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung
(1)	 Die Gemeinde Wört erhebt von dem in ihrem Gebiet liegen-

den Grundbesitz Grundsteuer nach den Vorschriften des 
Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg.

(2)	 Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Ge-
werbesteuergesetzes von den stehenden Gewerbebetrieben 
mit Betriebsstätte in der Gemeinde Wört und den Reisege-
werbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit 
in der Gemeinde Wört.

§ 2 Steuerhebesätze
Die Hebesätze werden festgesetzt
	1.	 für die Grundsteuer
		  a)	 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grund-

steuer A) auf � 505 v. H.
		  b)	 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf � 439 v. H.
	2.	 für die Gewerbesteuer auf � 350 v. H.
		  der Steuermessbeträge.

§ 3 Geltungsdauer
Die in § 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalen-
derjahr 2026.

§ 4 Grundsteuerkleinbeträge
Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des § 52 Abs. 2 des Landes-
grundsteuergesetzes für Baden-Württemberg werden fällig
	a)	am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro 

nicht übersteigt;
	b)	am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihres Jahres-

betrags, wenn dieser 30 Euro nicht übersteigt.

§ 5 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung rückwir-
kend zum 1.1.2026 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Hebesatzsatzung vom 28.11.2024 außer 
Kraft.

Hinweis auf § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntma-
chung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Wört geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Wört, den 12. Februar 2026

gez. Thomas Saur, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung  
der Haushaltssatzung 2026
Aufgrund § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in 
der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am 4.2.2026 
folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

	 1.	 Im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 
von 4.320.970 E

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Auf-
wendungen von - 6.472.635 E

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergeb-
nis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von - 2.151.665 E

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge von 0 E

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen von 0 E

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis 
(Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0 ¤

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis 
(Summe aus 1.3 und 1.6) von - 2.151.665 E
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2.	 im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von 4.059.760 E

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit von - 5.607.435 E

2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf 
des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 
und 2.2) von - 1.547.675 E

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit von 1.367.200 E

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit von - 5.388.000 E

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Investitions-
tätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von - 4.020.800 E

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 
und 2.6) von - 5.568.475 E

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0 E

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit von 0 E

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittel-
überschuss/-bedarf aus Finanzierungs-
tätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 0 E

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzie-
rungsmittelbestands, Saldo des Finanz-
haushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von - 5.568.475 E

§ 2 Kreditermächtigung
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für In-
vestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Krediter-
mächtigung) wird auf� 0 EUR	
festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Ein-
gehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Aus-
zahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf� 0 EUR	
festgesetzt.	

§ 4 Kassenkredite
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf	� 1.294.500 EUR
festgesetzt.

Wört, den 12. Februar 2026

gez. Saur, Bürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekannt- 
machung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend ge-
macht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Ebenso nicht, wenn der Vorsitzende dem Beschluss widerspro-
chen hat oder sonst jemand Verfahrens- oder Formfehler gerügt 
hat.
Diese Bekanntmachung erfolgt aufgrund § 4 Abs. 3 i. V. m. § 81 
Abs. 3 GemO mit dem Hinweis, dass Haushaltssatzung, Haus-
haltsplan und die dazugehörenden Anlagen 2026 in der Zeit von 

Freitag, 13.2.2026, bis Montag, 23.2.2026, je einschließlich, bei 
der Gemeindeverwaltung Wört – Hauptstraße 104, 73499 Wört,  
1. Stock – während der üblichen Dienststunden öffentlich aus-
gelegt werden. Darüber hinaus sind diese auch nach dem 
23.2.2026 bis zur Bekanntmachung der folgenden Haushaltssat-
zung ebenda zugänglich sowie unter folgendem LINK abrufbar:
www.gemeinde-woert.de/Haushalt_2026

Deutsches Rotes Kreuz – Bereitschaft Wört
Jahresabschluss mit Ehrungen
Am 17.01.2026 fand das alljährliche Jahresab-
schlussessen mit Ehrungen der Blutspender und 
der Aktiven unserer Bereitschaft statt. Nach Er-
öffnung und Begrüßung durch den Bereitschafts-
leiter Alexander Köder führte der Bürgermeister-

Stellvertreter Martin Wastensteiner durch die Ehrungen der 
Blutspender. Herr Wastensteiner erinnerte in seiner Rede an die 
Bedeutung der Blutspenden, bei der mit einer einzelnen Spende 
bis zu drei anderen Personen geholfen werden kann. Auch be-
tonte er die Wichtigkeit einer engagierten und gut ausgebildeten 
örtlichen Bereitschaft, die nicht nur die medizinische Versorgung 
in Sanitätsdiensten während Veranstaltungen sicherstellt, son-
dern auch bei rettungsdienstlichen Einsätzen das therapiefreie 
Intervall bis zum Eintreffen des Regelrettungsdienstes überbrückt. 
Insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Veränderun-
gen der Kliniklandschaft im Ostalbkreis und der fraglichen Zu-
kunft der umliegenden Kliniken wird diesen Aspekten immer 
größere Bedeutung zukommen.
Wir bedanken uns im Namen der gesamten Bereitschaft bei der 
Gemeinde Wört für die stets unkomplizierte und harmonische 
Zusammenarbeit in allen Belangen, bei unseren Mitgliedern für 
ihren unermüdlichen Einsatz, beim DRK-Kreisverband Aalen für 
ihre stetige Unterstützung und nicht zuletzt bei allen Blutspen-
dern für ihren wertvollen Dienst der Gesellschaft gegenüber.
Die Bereitschaftsleitung

Vorne von links: Michael Berndt (10 Blutspenden), André Goll 
(10 Jahre Ehrenamt), Volker Höll (50 Blutspenden)
Hinten von links: Bürgermeister-Stellvertreter Martin Wasten-
steiner, Alexander Köder (Bereitschaftsleiter Wört)



5Nummer 7
Donnerstag, 12. Februar 2026

Einladung zur Hauptversammlung 2026
Das DRK Wört lädt zur Hauptversammlung am 21.03.2026 ab 
19.30 Uhr im Gasthaus Goldene Rose ein.

Tagesordnung
	 1.	Eröffnung durch den Ortsvereinsvorsitzenden
	 2.	Totengedenken
	 3.	Bericht des Bereitschaftsleiters
	 4.	Bericht des Schriftführers
	 5.	Bericht des Schatzmeisters
	 6.	Bericht der Kassenprüfer
	 7.	Entlastung der Vorstandschaft
	 8.	Wahlen
	 9.	Abstimmung zur Satzungsänderung
	10.	Grußworte Kreisverband
	11.	Grußworte Gemeinde Wört
	12.	Sonstiges/Verschiedenes

Satzungsgemäß müssen Anträge schriftlich begründet werden 
und spätestens eine Woche vor der Versammlung beim Ortsver-
einsvorsitzenden Herrn Martin Süpple, Tannenstr. 2, 73499 Wört, 
eingegangen sein.

Notdienste

Apotheken-Notdienst
Die Römer-Apotheke erreichen Sie zu den Öffnungszeiten unter 
der Tel.-Nr. 09853/1700 bzw. unter der Fax-Nr. 09853/4421.
Die nachfolgenden Apotheken sind zu den angegebenen Tagen 
dienstbereit:
Samstag, den 14.02.2026: Apotheke im Ärztezentrum, Ellwangen
Sonntag, den 15.02.2026: Apotheke am Markt, Hüttlingen
Der Notdienst beginnt morgens um 8.30 Uhr und endet am da-
rauffolgenden Vormittag um 8.30 Uhr.

Notdienste
Notruf	 		  	 112
Polizei				    110
Polizei Tannhausen		  07964/330001
Feuerwehr			   112
Wasserwerk Wört			  07964/33177-20

EnBW ODR Ellwangen
Störungsnummer Strom		  07961/9336-1401
Störungsnummer Gas	 	 07961/9336-1402

Ökumenische Arbeitsgemeinschaft
Hospizdienst Ellwangen – Begleitung Schwerstkranker, 
Sterbender und ihrer Angehörigen
Information und Beratung in der Freigasse 3 in Ellwangen, 
Tel. 07961/9695432
Einsatzleitung Tel. 0162/7641044
Unser Dienst ist kostenlos.

Katholische Sozialstation St. Elisabeth
Pflegebereich Tannhausen, Industriestraße 24
Tel. 07964/331731-0, Fax 07964/331731-33

Frauennotruf-Telefon
Bundesweites, kostenloses Frauennotruftelefon:
Rund um die Uhr erreichbar, unter Tel. 0800/0116016. 
Kompetente Ansprechpartnerinnen sind für Frauen in Not jeder-
zeit ansprechbar.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notarzt	 112
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (allge-
mein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschafts-
dienst): 116 117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche Hilfe erhalten 
Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116 117 oder online 
über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de

Allgemeinärztliche Bereitschaftspraxis Aalen
Ostalb-Klinikum Aalen, Im Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten:
Montag	�  18.00 – 21.00 Uhr
Dienstag	�  18.00 – 21.00 Uhr
Mittwoch	�  16.00 – 21.00 Uhr
Donnerstag	�  18.00 – 21.00 Uhr
Freitag	�  16.00 – 21.00 Uhr
Samstag, Sonntag und Feiertag 	 8.00 – 21.00 Uhr

Weitere Information
In der Notfallpraxis wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst an-
geboten.

Kinderärztlicher Dienst
Samstag	 9.00 – 20.00 Uhr
Weitere Information: In der Allgemeinärztlichen Bereitschafts-
praxis Aalen wird zusätzlich ein fachärztlicher Dienst angeboten.

Bereitschaftspraxis am Stauferklinikum 
Schwäbisch Gmünd
Öffnungszeiten:
Montag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Dienstag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Mittwoch	�  16.00 – 22.00 Uhr
Donnerstag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Freitag	�  18.00 – 22.00 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag und Brückentag 	 10.00 – 22.00 Uhr

Bereitschaftspraxis am Stauferklinikum 
Schwäbisch Gmünd (Kinder)
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und Feiertagen	   � 9.00 – 20.00 Uhr

Bereitschaftspraxis am Klinikum Crailsheim
Öffnungszeiten:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen: 	 10.00 – 18.00 Uhr

Mobiler Bereitschaftsdienst Aalen-Ellwangen-Härtsfeld-Ries
(„Altkreis Aalen“)
Brauchen Sie Hilfe außerhalb der Öffnungszeiten der Bereit-
schaftspraxen oder können aus medizinischen Gründen die 
Praxis nicht aufsuchen, wählen Sie bitte die neue bundesein-
heitliche Nummer 116 117 (erreichbar Freitag, 16.00 Uhr, bis 
Montag, 8.00 Uhr, Mittwoch, 13.00 Uhr, bis Donnerstag, 8.00 Uhr,
übrige Werktage 18.00 – 8.00 Uhr des Folgetages)

Zahnärztlicher Notfalldienst
Den zahnärztlichen Notfalldienst erreichen Sie unter Tel. 01801/ 
116 116 (0,039 Euro/Min.). Weitere Informationen finden Sie 
unter https://www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst/. Hier 
erhalten Sie Auskunft, welche Zahnarztpraxen in Ihrer unmittel-
baren Umgebung Notdienst haben.
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Apothekennotdienstbereitschaft
Die Apothekennotdienst-Hotline der deutschen Apotheker errei-
chen Sie kostenlos aus dem deutschen Festnetz unter 0800/ 
00 22833 oder von einem Mobiltelefon unter 22833 (max.  
69 Cent/Min.). Mit der Apotheken- und Notdienst-Suche von 
apotheken.de finden Sie deutschlandweit jederzeit eine offene 
Apotheke. Abends oder am Wochenende finden Sie Apotheken 
mit Nachtdienst, Wochenendbereitschaft oder Sonntagsdienst.

Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde 
St. Nikolaus Wört

Öffnungszeiten Pfarrbüro Wört:
Dienstag, 10. März 2026, 17.00 – 18.30 Uhr

Öffnungszeiten Pfarrbüro Stödtlen:
Montag, 9.00 – 11.00 Uhr, Freitag, 8.00 – 10.00 Uhr
E-Mail: SE.Virngrund-Ost@drs.de, Tel. 07964/459

In dringenden seelsorgerischen Angelegenheiten (Todesfall, 
Krankensalbung, Beichte u. a.) wenden Sie sich bitte entspr. 
an Pfarrer Kimmerle oder Vikar Heupel)
KW 07	 9. Februar 2026 - 15. Februar 2026
	 Vikar Heupel, Tel. 0178/6813638
KW 08	 16. Februar 2026 - 22. Februar 2026
	 Pfr. Kimmerle, Tel. 0151/54011566

Bei Notfällen für Sie an allen Tagen (außer Montag) telefo-
nisch zu erreichen.
E-Mail:	 jens.kimmerle@web.de oder andreas.heupel@drs.de

Mittwoch, 11. Februar 2026
	19.30 Uhr	 im Gemeindehaus Stödtlen: 
		  Einführung zur Erstkommunion
		  Gruppentreffen 7 + 8
Donnerstag, 12. Februar 2026
	16.30 Uhr	 Fatima-Rosenkranz (Pfarrsaal)
	17.00 Uhr	 heilige Messe (Pfarrsaal)
Samstag, 14. Februar 2026
	13.33 Uhr	 herzliche Einladung zum Fasching für alle jungge-

bliebenen Senioren...
	 	 in der Aula der KBS
	18.08 Uhr	 heilige Messe – Narrenmesse in der KBS
		  – 6. Sonntag im Jahreskreis –
		  Für die Verst. der Kirchengemeinde
		  + Verst. Mitglieder und Angehörige der Wörter Fa-

schingsclubs
		  ... mit den Wörter Narren & den Rotachgugga
Sonntag, 15. Februar 2026
	18.00 Uhr	 Andacht (Schwesternhaus)
Mittwoch, 18. Februar 2026
	18.30 Uhr	 heilige Messe (Aussegnungshalle)
		  Aschermittwoch
		  Fast- und Abstinenztag
	 	 – Beginn der österlichen Bußzeit –
Donnerstag, 19. Februar 2026
	17.00 Uhr	 Fatima-Rosenkranz (Schwesternhaus)
Freitag, 20. Februar 2026
	18.30 Uhr	 heilige Messe in Breitenbach
Samstag, 21. Februar 2026
	17.00 Uhr	 Kreuzwegandacht (Aussegnungshalle)
Sonntag, 22. Februar 2026
	 9.00 Uhr	 heilige Messe (Aussegnungshalle)
		  – 1. Fastensonntag –
		  Für die Verst. der Kirchengemeinde
	18.00 Uhr	 Andacht (Schwesternhaus)	

Bitte beachten Sie aktuelle Aushänge über versch. Aktionen 
im Schaukasten!

Weitere Gottesdienste in unserer Seelsorgeeinheit
Wört (in der KBS)	 Samstag, 14. Februar 2026
	 18.00 Uhr	 heilige Messe/Narren
Tannhausen	 Sonntag, 15. Februar 2026
	   9.00 Uhr	heilige Messe
Ellenberg	 Sonntag, 15. Februar 2026
	   9.30 Uhr	 Wort-Gottes-Feier
Stödtlen	 Sonntag, 15. Februar 2026
	 10.30 Uhr	 heilige Messe

In den Faschingsferien ... vom 16. bis 20. Februar 2026 ist 
unser Pfarrbüro geschlossen!

Herzliche Einladung zur Pilgerfahrt  
unserer Seelsorgeeinheit 

ROM DIE EWIGE STADT vom 3. - 11. Mai 2026

Unterkunft: 
Hotel CASA TRA NOI (Einzel- oder Doppelzimmer, Frühstück und 
Abendessen)

Programm:
So.	 21.00 Uhr	 Abfahrt in Stödtlen mit einem modernen 

Reisebus von OK.go Reisen.
Mo.	 13.00 Uhr	 Ankunft in Rom. Zimmerbezug im ruhig gele-

genen Hotel unweit des Petersdoms. Erster 
Spaziergang zum Petersplatz.

Di.	 ab 9.00 Uhr	 Führung „Klassisches Rom“ und „Katakom-
ben“. In den Katakomben werden wir eine 
hl. Messe feiern. Nachmittags freie Erkun-
dung im Zentrum.

Mi.	 vormittags	 „Papstaudienz“ auf dem Petersplatz. Nach-
mittags freie Erkundung (S. Pietro, Castel S. 
Angelo, …). Abends hl. Messe in der Kapelle 
des Hotels.

Do.	 ab 9.00 Uhr	 Führung „Weltliches Rom“ (Altstadt, Campo 
Fiori, Trastevere, …). Nachmittags freie Erkun-
dung (z. B. Altstadt, M. Aventino, …). Abends 
hl. Messe im Freien.

Fr.	 ab 9.00 Uhr	 Führung „Basiliken“ (S. Paolo fuori le mura, 
S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano). 
Nachmittags Möglichkeit zum Besuch der 
Vatikan. Museen oder freie Erkundung. 
Abends hl. Messe in der Kapelle des Hotels.

Sa.	 ab 9.00 Uhr	 Zeit zur freien Erkundung (z. B. Museen, Park-
anlagen, ausgewählte Kirchen ...)

So.	 vormittags	 hl. Messe (evtl. S. Pietro). Nachmittags freie 
Erkundung.

	 18.00 Uhr	 Rückfahrt.
Mo.	 ca. 10.00 Uhr 	Ankunft in Stödtlen

Rom muss man in Ruhe zu Fuß erkunden – ohne Hetze, ohne 
Besichtigungsmarathon. Und insbesondere im Rahmen einer 
Pilgerfahrt laden zahlreiche Kirchen und Parks zum stillen Ver-
weilen ein – zum persönlichen Gebet. Aus diesem Grund haben 
wir die Zeiten zur freien Erkundung großzügig eingeplant.
Die Kosten für Fahrt, Unterkunft (Halbpension), Reiseleitung und 
einen Teil der Eintrittsgelder belaufen sich auf 1045,- Euro/Person 
im Doppelzimmer (Einzelzimmerzuschlag 150,- Euro).
Anmeldung im Pfarrbüro Stödtlen unter Tel. 07964/459 noch 
bis 13.2.2026.
Auf eine eindrucksvolle Pilgerfahrt freut sich
Ihr Pfarrer Jens Kimmerle
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Mische ein bisschen Torheit in dein 
ernsthaftes Tun und Trachten!
Albernheiten im rechten Moment 
sind etwas ganz Köstliches. � (Horaz)

Heute tauschen wir Kostüm und Maske gegen ein Kreuz 
aus Asche, doch auch dieses äußere Zeichen wird man 
schon morgen nicht mehr sehen. 
Ob Narr oder Büßer, entscheidend ist nicht, was jeder 
sehen kann oder zu sehen glaubt, entscheidend ist was 
in uns steckt.

Indienreise 2027 mit Pater Sony	
Die Seelsorgeeinheit Philipp Jeningen organisiert eine Reise nach 
Indien. Vom 18. Januar 2027 bis 31. Januar 2027 haben Sie die 
Gelegenheit, mit Pater Sony die faszinierenden Regionen Indiens zu 
erkunden und besonders schöne Einblicke in das Land zu erleben.
Die Reiseziele umfassen das pulsierende Delhi, das majestätische 
Agra mit dem weltberühmten Taj Mahal, die traumhaften Strände 
von Goa sowie die malerische Landschaft Keralas. Diese Reise 
verspricht nicht nur unvergessliche Eindrücke, sondern auch eine 
tiefere Verbindung zu Kultur und Glauben.
Interessierte dürfen sich für weitere Informationen und Anmel-
deformular im Pfarramt Röhlingen (E-Mail: StPetrusundPaulus.
Roehlingen@drs.de oder Tel. 07965/369),
Pfarramt Pfahlheim (E-Mail: StNikolaus.Pfahlheim@drs.de oder 
Tel. 07965/396)
oder direkt bei Pater Sony (Tel. 07965/800809)
oder unter E-Mail: sonymcbs@gmail.com melden.

„Aus dem Nebel ans Licht“ – 
Lösungsorientierte Biografiearbeit für Kriegsenkel 
in Ellwangen am 28./29. März 2026
Trotz materiellen Wohlstands erlebten die sogenannten „Baby-
boomer“ ihr Familiensystem oft als unstimmig und blockiert. 
Vieles schien nebulös, tabubehaftet und seltsam „schwer“. Als 
Erwachsene spüren die Menschen dieser Generation oft eine 
unerklärliche Traurigkeit, erschwertes Vorwärtskommen im Beruf, 
Beziehungsschwierigkeiten und Schuldgefühle, obwohl sie selbst 
nichts Böses getan haben. Sie sind gewöhnt, ihre eigenen emo-
tionalen Bedürfnisse zurückzustellen. Diese Generation trägt die 
oft traumatischen Erlebnisse der Eltern, die diese selbst nie auf-
arbeiten konnten, unbewusst mit.
Wenn Ihnen das bekannt vorkommt, bietet Ihnen dieses Kreativ-
seminar in geschützter Atmosphäre heilsame Schritte der Ent-
lastung und viele Aha-Erlebnisse an.
Der Einstieg in die Kunst- und Schreib-Therapie gelingt leicht und 
spielerisch; keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 
Weitere Infos: www.Mal-Weise.de
Leitung: Marion Betz, Sinologin M. A., Kunsttherapeutin und 
Coach
Kosten: 330,- Euro inkl. Malmaterial, Übernachtungs- und Ver-
pflegungskosten.
Anmeldung bis Do., 5. März 2026 bei vkl@landvolk.de oder unter 
Tel. 0711/9791-4580.

Ein Leben  
ohne Freude

ist wie eine weite  
Reise ohne Gasthaus

Demokrit
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    „Kommt! 
                 Bringt eure Last.“

            Künstlerin Gift Amarachi Ottah

Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land Afrikas – vielfältig, dynamisch und 
voller Kontraste. Mit über 230 Millionen Menschen vereint der „afrikanische 
Riese“ über 250 Ethnien mit mehr als 500 gesprochenen Sprachen. Die drei 
größten Ethnien sind Yoruba, Igbo und Hausa, aufgeteilt in den muslimisch 
geprägten Norden und den christlichen Süden. Außerdem hat Nigeria eine 
der jüngsten Bevölkerungen weltweit, nur 3 % sind über 65 Jahre alt. Dank 
der Öl-Industrie ist das Land wirtschaftlich stark, mit boomender Film- und 
Musikindustrie. Reichtum und Macht sind jedoch sehr ungleich verteilt.

Zum Weltgebetstag aus Nigeria am 6. März 2026 

                 Bringt eure Last.“

Aus beiden 
Kirchengemeinden

Am Freitag, den 6. März 2026, feiern Menschen in über 150 Ländern der Erde den Weltgebetstag der Frauen aus Nigeria. „Kommt! 
Bringt eure Last.“ lautet ihr hoffnungsverheißendes Motto, angelehnt an Matthäus 11,28-30. Fortsetzung folgt...
Die Weltgebetstagsfrauen Segringen, Bösenlustnau, Ellenberg und Wört

ZUSAMMENKOMMEN ist ein Beginn

ZUSAMMENBLEIBEN ist ein Fortschritt

ZUSAMMENARBEIT ist ein Erfolg!
 Henry Ford
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Evangelische Kirchengemeinde Wört
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mittwoch von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Telefon: 07964/527
E-Mail: gemeindebuero.woert@elkw.de
Homepage: www.woert-evangelisch.de

Pfarrerin Schuster erreichen Sie unter
Mobil: 0172/3225230, E-Mail: pfarramt.woert@elkw.de.

Mittwoch, 11. Februar 2026
Konfirmandenunterricht entfällt 
Donnerstag, 12. Februar 2026
	16.30 Uhr	 Probe ökumen. Kinderchor
Freitag, 13. Februar 2026
keine Posaunenchorprobe
Samstag, 14. Februar 2026
	13.33 Uhr	 herzliche Einladung zum ökumen. Seniorenfasching 

in der Aula der Konrad-Biesalski-Schule
Sonntag, 15. Februar 2026 – Estomihi
	 9.30 Uhr	 Gottesdienst (Prädikantin Fiedler)
		  Das Opfer ist für die Diakonie in der Landeskirche 

bestimmt.
		  Thema des Gottesdienstes: Seht, wir gehen hinauf 

nach Jerusalem, und es wird alles vollendet werden, 
was geschrieben ist durch die Propheten von dem 
Menschensohn. – Lukas 18,31

Montag, 16. Februar 2026
	10.00 Uhr	 Krabbelgruppe im Gemeindehaus

Vereinsmitteilungen

Wörter Musikanten/Musikverein Wört
Sonntag, den 15.02.2026
Unterhaltungsmusik ab 14.15 Uhr im Gasthof Gol-
dene Rose
Freitag, den 20.02.2026
20.00 Uhr Musikprobe im Mehrzweckraum der 
Turnhalle

Samstag, den 28.02.2026
13.30 Uhr Infonachmittag Instrumentenausbildung im Mehr-
zweckraum der Turnhalle

Frauenchor Wört Viertel vor acht

Beim Wörter Faschingsumzug am 
Sonntag, 15.02.2026 sorgt der Vier-
tel-vor-acht-Frauenchor Wört in der 
Hauptstraße 89 bei Familie Salzer 
wieder für Ihr leibliches Wohl!

Dort gibt es vor, während und nach dem Umzug
•	 Grillwürstchen und�  
•	 gegrillte Rote Wurst 
•	 selbst gemachte Faschingsküchle 
•	 sowie Glühwein, Bier, Wasser,
•	 Saftschorle, Punsch, Kaffee usw.
Bei den mobilen Wagen gibt es leckere 
Fleischkäswecken und selbst gemachte Fa-
schingsküchle, außerdem kalte und warme 
Getränke.
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Concordia Wört
Nächste Singstunde
Donnerstag, 19.02.2026, 
um 19.30 Uhr in der Turnhalle

SV Wört
Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026
Am Freitag, dem 27. März fi ndet um 20.15 Uhr 
im Vereinsheim der Abt. Fußball unsere dies-
jährige Jahreshauptversammlung statt.
Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Totenehrung 

 3. Bericht der Hauptkassiererin 
 4. Bericht der Kassenprüfer
 5. Bericht der Breitensportbeauftragten
 6. Bericht der Abteilung Stockschützen 
 7. Bericht der Abteilung Schützen
 8. Bericht der Abteilung Fußball
 9. Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
 10. Entlastung
 11. Wahlen
 12. Ehrungen
 13. Anträge und Wünsche

Anträge können bis zum 20.03.2026 an den 1. Vorsitzenden 
(Manfred Bolzinger, Bösenlustnau 17, 73499 Wört, vorstand@
sv-woert.de) gestellt werden.
Über einen regen Besuch der Veranstaltung würden wir uns sehr 
freuen. Anschließend wird zu einem gemeinsamen Essen ein-
geladen. Die Vorstandschaft

Altpapiersammlung 
durch den Sportverein Wört
In der Zeit von Donnerstag, den 19. Februar 
2026, 10.00 Uhr bis Freitag, den 20. Februar 
2026, 17.00 Uhr, wird auf dem Parkplatz beim Kleinspielfeld 
an der Dinkelsbühler Straße ein Container für Altpapier auf-
gestellt.
Die Haushaltungen werden gebeten, das angefallene Alt-
papier – und nur dieses – und kein Plastik, keine Metall-
teile, beispielsweise Klammern von Kartonagen, in den Con-
tainer zu verbringen.
Weiter wird darauf hingewiesen, dass das Altpapier wieder 
mitgenommen werden muss, wenn der Container bereits 
voll oder entfernt worden ist. Bitte keine anderen Wert-
stoffe in den Container werfen, da sonst das Sammeln ein-
gestellt wird.
Der Container wird am Freitag, den 20. Februar 2026, um 
17.00 Uhr geschlossen.

Abteilung Schützen
Die Wörter Schützen feiern ihre Könige und 
Vereinsmeister für 2026! 
Am 31. Januar 2026 fand im Gasthof Golde-
ne Rose die diesjährige Königsfeier statt, bei 
der die Wörter Rotachschützen ihre Könige 

und Vereinsmeister ehrten. Nach einem sehr guten gemeinsamen 
Abendessen leiteten der Abteilungsleiter Benjamin Raab und der 
2. Abteilungsleiter Thorsten Regner durch die Preisverleihung, bei 
der es die ein oder andere Überraschung zu verkünden gab.

Ausgeschossen wurden sowohl die Schützenkönige (nach dem 
Prinzip des besten Schusses) und die Vereinsmeister (nach dem 
Prinzip der besten Serie) in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpis-
tole, Sportpistole, KK-Gewehr stehend und Bogen. Zusätzlich gibt 
es beim Luftgewehr und bei Bogen jeweils einen Jugendkönig.
Besonders im Fokus stand nicht nur die Schützenjugend mit 
tollen Ergebnissen, sondern auch Andreas Schmid, der als Dop-
pelkönig sowohl Schützenkönig Luftgewehr als auch Schützen-
könig Bogen wurde.
Neben Pokalen und Schützenketten wurden die Könige und Ver-
einsmeister dieses Jahr auch wieder mit Geldpreisen bedacht. 
Zudem werden die Schützenkönige wieder auf traditionellen, von 
Diana Tezlaw handbemalten und der örtlichen Schreinerei Grill 
gesponserten Schützenscheiben verewigt. Vielen Dank hierfür!
Am Ende gab es noch für alle Teilnehmer des Königsschießens 
ein Präsent in Form eines Getränkegutscheins im Schützenhaus 
sowie einen Aufruf auch an die passiven Mitglieder, sich im 
nächsten Jahr rege am Königsschießen zu beteiligen.

Die Ergebnisse im Einzelnen:
Schützenkönig Luftgewehr:
Schützenkönig: Andreas Schmid - 164,2 Teiler
1. Ritter: Josef Göttlicher - 192,5 Teiler
2. Ritter: Holger Lindenmeier - 261,8 Teiler
Jugendkönig:
Jugendkönig: Lukas Höll - 245,0 Teiler
1. Ritter: David Lindenmeier - 720,1 Teiler
Schützenkönig Luftpistole:
Schützenkönig: Holger Lindenmeier - 916,3 Teiler
1. Ritter: German Hauber - 979,5 Teiler
2. Ritter: Markus Höll - 1784,5 Teiler
Schützenkönig Sportpistole:
Schützenkönig: Markus Höll - 0,3 cm
1. Ritter: Thorsten Regner - 1,1 (3,5) cm
2. Ritter: German Hauber - 1,1 (3,6) cm
Schützenkönig Bogen Erwachsene:
Schützenkönig: Andreas Schmid - 6,3 cm 
1. Ritter: Holger Lindenmeier - 12,6 cm
2. Ritter: Markus Höll - 16,3 cm
Schützenkönig Bogen Jugend:
Jugendkönig: Lukas Höll - 16,5 cm
Vereinsmeister Luftgewehr:
1. Sieger: Benjamin Raab - 94 Ringe
2. Sieger: Andreas Schmid - 93 Ringe
3. Sieger: Josef Göttlicher - 91 Ringe
Vereinsmeister Luftpistole:
1. Sieger: German Hauber - 84 (82) Ringe
2. Sieger: Holger Lindenmeier - 84 (77) Ringe
3. Sieger: Andreas Schmid - 82 Ringe
Vereinsmeister KK-Gewehr:
1. Sieger: Josef Göttlicher - 80 Ringe
2. Sieger: Andreas Schmid - 78 Ringe
3. Sieger: Benjamin Raab - 77 Ringe
Vereinsmeister Sportpistole:
1. Sieger: Thorsten Regner - 94 Ringe
2. Sieger: Holger Lindenmeier - 84 Ringe
3. Sieger: German Hauber - 81 Ringe
Vereinsmeister Bogen Erwachsene:
1. Sieger: Holger Lindenmeier - 55 Ringe
2. Sieger: Josef Göttlicher - 26 Ringe
3. Sieger: Markus Höll - 24 Ringe
Vereinsmeister Bogen Jugend:
1. Sieger: Lukas Höll - 32 Ringe

Dreier-Wettkampf (Gewehr/Pistole/Bogen = Gesamt)
1. Sieger: Holger Lindenmeier (88/84/55 = 227 Ringe)
2. Sieger: Josef Göttlicher (91/80/26 = 197 Ringe)
3. Sieger: Andreas Schmid (93/82/14 = 189 Ringe)
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Jugendtraining im Schützenhaus
Immer dienstags von 18.00 - 19.00 Uhr. 
Mit dem Lichtgewehr auch ohne Altersbeschränkung.
Ihr seid herzlich eingeladen!

Wörter Muggabatscher

Hopfaschlotzer Wört

Wörter Rotachnarren
Narrenwecken 
durch die Walxheimer Böllerschützen 
Der diesjährige Jubiläumsumzug wird um 
11.30 Uhr von den Böllerschützen Walxheim 
am Rathausplatz mit Böller angeschossen. 
Außerdem wird erneut um 13.30 Uhr, zum 

Umzugsbeginn, am Dorfmühlweiher geschossen.
Wir bitten um Kenntnisnahme.
Eure Wörter Rotachnarren

Aus den Nachbargemeinden

Pfahlheimer Limesnarren
Heiligs Blechle Heidanei
Großer Rosenmontagsumzug in Pfahlheim
16.02.2026 ab 13.30 Uhr

Trauercafé „Lichtblick“
Dieses Angebot des Ambulanten ökumenischen Hospizdienstes 
Ellwangen ist für Trauernde gedacht, die einen Angehörigen ver-
loren haben. Alle sind so willkommen, wie sie sich gerade in 
ihrer Trauer fühlen. Miteinander ins Gespräch zu kommen, ist 
ebenso möglich, wie einfach still dabei zu sein, um ein Stück 
Gemeinsamkeit zu erfahren.
Es entstehen keine Kosten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Infos gibt es unter Telefon 0162/7641044.
Nächstes Treffen: 
Café „Lichtblick“ 
Freitag, 13. Februar 2026 von 9.30 – 11.00 Uhr
Die Veranstaltung findet im Speratushaus, Freigasse 5, Ellwangen 
statt.

Trauercafé „Mitten im Leben“ – für Jüngere und Menschen in 
der Lebensmitte
Das Trauercafé „Mitten im Leben“ wendet sich an jüngere Men-
schen und Menschen in der Lebensmitte, deren Lebensplanung 
durch den Verlust eines nahe stehenden Menschen verändert 
wurde. Man fühlt sich aus der Bahn geworfen, durcheinander, 
verrückt, allein, ratlos und haltlos. Lebenskonzepte sind zerstört, 
alles scheint den Sinn verloren zu haben. In so einer Situation 
kann es sehr hilfreich sein, sich mit Menschen, denen es ähnlich 
geht, auszutauschen.
„Mitten im Leben“ bietet in einem geschützten Rahmen die Mög-
lichkeit zum Gespräch oder auch einfach zuhören, um sich nicht 
mehr ganz so alleine zu fühlen. Die Gruppe verschafft Zeit und 
Raum, sich mit der eigenen Trauer auseinanderzusetzen und 
neue Wege zu entdecken. Die Treffen werden von zwei ausgebil-
deten Trauerbegleitungen des Ambulanten ökumenischen Hos-
pizdienstes begleitet. Das Geschehen in der Gruppe wird ver-
traulich behandelt.
„Mitten im Leben“ findet jeden zweiten Samstag im Monat um 
15.00 Uhr im Speratushaus in Ellwangen, Freigasse 5, statt.
Die nächste Veranstaltung ist am 14. Februar 2026.
Es ist keine Anmeldung erforderlich und die Teilnahme ist kosten-
los.
Nähere Informationen: 
Ambulanter ökumenischer Hospizdienst, Tel. 07961/96965432 oder 
0162/7641044, E-Mail: Amb.Hospizdienst-Ellwangen@web.de



Kinderbedarfsbörse Ellenberg
Am Samstag, den 28.3.2026, fi ndet von 14.00 bis 15.30 Uhr eine 
Kinderbedarfsbörse in der Elchhalle in Ellenberg statt.
Zum Verkauf steht gut erhaltene Baby- und Kinderkleidung, Spiel-
sachen, Umstandsmode, Autositze, Kinderwägen, Bücher und 
allgemeine Baby-/Kinderausstattung. Vor Ort wird zudem Kuchen 
zum Mitnehmen angeboten. Der Erlös wird für soziale Zwecke der 
Gemeinde Ellenberg gespendet.

Die Nummernvergabe erfolgt ab 1.2.2026 per E-Mail unter: 
kinderbedarfsboerse-ellenberg@gmx.de.
Es wird eine Verkaufsgebühr von 3 € erhoben.

Alamannenmuseum
500 Jahre Geschichte in einem überregionalen Museum
Handarbeitsstreff „Wir Fadenliebhaber“ am 14.2.
Am Sa., 14.2., fi ndet von 14.00 bis ca. 16.30 Uhr wieder der mo-
natliche Handarbeitstreff der „Fadenliebhaber“ im Alamannen-
museum statt. Egal, um welche textilen Handarbeitstechniken es 
geht – jeder, der handarbeiten möchte, ist willkommen. Eigene 
Handarbeiten bitte mitbringen. Mit gegenseitiger Unterstützung 
sind auch schwierigere Arbeiten machbar. Für Kaffee und Kuchen 
ist gesorgt. Der Eintritt ist frei, für die Ausstellungen des Museums 
ist der übliche Eintritt zu entrichten.
Nähere Informationen im Internet unter www.alamannenmu-
seum-ellwangen.de sowie unter Tel. 07961/969747.
Besuchen Sie uns auch bei Facebook.

Sozialverband VdK – Ortsverband Ellwangen:
• Dienstag, 17. Februar 2026, 9.00 Uhr: Herzliche Einladung zum 

Frauenfrühstück im Gasthaus „Schwanen“ in Eigenzell. Eine 
Anmeldung unter 07961/55372 oder per Mail an ov-ellwan-
gen@vdk.de bis 14. Februar 2026 ist erforderlich.

• Dienstag, 24. Februar 2026, 14.00 Uhr: Herzliche Einladung 
zum Spielenachmittag im Gasthaus „Schwanen“ in Eigenzell. 
Bei Kaffee, Kuchen, verschiedenen Gesellschaftsspielen und 
netten Gesprächen wollen wir einen schönen gemütlichen 
Nachmittag verbringen. 

Eine Anmeldung unter 0176/57864793 oder per Mail an 
ov-ellwangen@vdk.de bis 22. Februar 2026 ist erforderlich.
Nähere Informationen auch im Internet unter https://bw.vdk.de/
vor-ort/ov-ellwangen/

Sebastiansgraben 32
73479 Ellwangen
Tel 07961 9185-0
WhatsApp 0178 1915845
bewerbung@hans-fuchs.de

Aktuell suchen wir
Kraftfahrer

Sie bringen mit:
• Führerscheinklasse C/CE
• idealerweise Erfahrung im Bereich   

Betontransport oder Betonpumpe

m/w/d
Transmix / Betonpumpe

Krankenfahrten
zum Arzt, zur Dialyse, Kur- u. Bestrahlungsfahrten usw.

Telefonzentrale 0 79 66/13 24

für alle Kassen
HORNUNG, Zöbingen

VOLLAUFLAGE
MITTEILUNGSBLATT TANNHAUSEN

In der Kalenderwoche 8/2026 
(19.2.2026) wird das Amtsblatt der 

Gemeinde Tannhausen an alle Haushalte 
verteilt (Druckaufl age 950 Stück).

Diese erreichen Sie günstig zum 
normalen Anzeigenpreis von 0,90 Euro
je mm Höhe bei 90 mm Spaltenbreite.

Für Ihre Werbung die ideale Voraussetzung,
einen großen Interessentenkreis anzusprechen.

Als wichtigstes Informationsmedium 
für das lokale Geschehen wird das Mitteilungsblatt

mit größter Aufmerksamkeit gelesen. 

Vor diesem Hintergrund fi ndet Ihre Anzeige 
allerhöchste Beachtung!

direkt beim Krieger-Verlag GmbH
Postfach 1103, 74568 Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0
Telefax 0 79 53/98 01-90, E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de 

Letzter Abgabetermin für Ihre Schwarz-Weiß-Anzeige:
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BEKANNTMACHUNG über das Recht auf 

Einsicht in das Wählerverzeichnis und die 

Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum 

Landtag am 8. März 2026

1. Das Wählerverzeichnis für die Landtagswahl der Gemeinde 

Tannhausen wird in der Zeit vom 16.02.2026 (20. Tag vor der 

Wahl) bis 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) während der all-

gemeinen Servicezeiten im Bürgerbüro der Gemeinde Tann-

hausen, Zimmer 1a, Hauptstraße 54, 73497 Tannhausen, 

barrierefreier Zugang für Wahlberechtigte zur Einsicht bereit-

gehalten. Wahlberechtigte können die Richtigkeit oder Voll-

ständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetra-

genen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit 

der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 

Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tat-

sachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-

richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 

ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hin-

sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Meldere-

gister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldegesetz 

eingetragen ist. 

  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren ge-

führt. 
  Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 

oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig 

hält, kann während der Einsichtsfrist vom 20. bis 16. Tag vor 

der Wahl, spätestens am 20.02.2026 (16. Tag vor der Wahl) 

bis 12.00 Uhr im Bürgerbüro der Gemeinde Tannhausen, Zim-

mer 1a, Hauptstraße 54, 73497 Tannhausen, Einspruch einle-

gen. 
  Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Nie-

derschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 

sind, erhalten spätestens am 15.02.2026 (21. Tag vor der 

Wahl) eine Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen 

Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbe-

nachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 

sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, 

wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht 

ausüben kann. Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das 

Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 

Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-

ten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 26 

Aalen durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum 

(Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilneh-

men. Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit 

dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die 

angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätes-

tens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht. Er kann auch bei der 

angegebenen Stelle abgegeben werden.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 

  5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberech-

tigte Person; 

  5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahl-

berechtigte Person, wenn

   5.2.1 sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die 

Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeich-

nis nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der Landeswahlord-

nung (bis zum 15.02.2026 (21. Tag vor der Wahl)) 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-

zeichnis nach § 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Land-

tagswahlgesetzes versäumt hat, 

   5.2.2 ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ab-

lauf der Antragsfrist nach § 11 Absatz 2 Satz 3 der 

Landeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach 

§ 21 Absatz 4 Satz 1 oder 3 des Landtagswahlge-

setzes entstanden ist, 

   5.2.3 ihr Wahlrecht im Einspruchs- oder Beschwerdever-

fahren festgestellt worden und die Feststellung 

erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses dem 

Bürgermeister bekannt geworden ist. 

  Der Wahlschein kann bis zum 06.03.2026 (2. Tag vor der 

Wahl), 15.00 Uhr im Bürgerbüro der Gemeinde Tannhausen, 

Zimmer 1a, Hauptstraße 54, 73497 Tannhausen, schriftlich, 

elektronisch (zum Beispiel durch Telefax, E-Mail) oder münd-

lich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.

  Wenn bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung oder auf-

grund der Anordnung einer Absonderung nach dem Infekti-

onsschutzgesetz der Wahlraum nicht oder nur unter unzumut-

baren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann, kann der 

Antrag noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-

antragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder er ihn verloren 

hat, kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer 

Wahlschein erteilt werden.

  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 

können aus den unter 5.2.1 bis 5.2.3 angegebenen Gründen 

den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins noch bis zum 

Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.

6. Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage 

einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berech-

tigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei 

der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person

  7.1. einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises,

  7.2. einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl und

  7.3. einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die 

vollständige Anschrift, wohin der Wahlbrief zu übersenden 

ist, sowie die Bezeichnung der Dienststelle der Gemeinde, 

die den Wahlschein ausgestellt hat (Ausgabestelle), und 

die Wahlscheinnummer oder der Wahlbezirk angegeben 

sind. 
Fortsetzung auf Seite 2

In liebevollem Gedenken 
nehmen wir Abschied von

Maria Anna 
Weidenbacher

* 06.09.1939      † 21.01.2026

Die Trauerfeier mit anschl. 
Urnenbeisetzung fi ndet am
21.02.2026 um 10.30 Uhr in 
der Aussegnungshalle des 

katholischen Friedhofs in Wört 
statt.

Die Hinterbliebenen

Motorsägenkurs
in Dinkelsbühl

Web-Seminar: Do., 5.3.2026 (18.00 – 21.30 Uhr) 
Praxis: Sa., 7.3.2026, (8.00 – 12.30 od. 13.00 – 17.30 Uhr)
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